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Medienmitteilung 

 

Cloud Computing im Schulbereich 

 

privatim, die Vereinigung der schweizerischen Datenschutzbeauftragten, hat einen 

Durchbruch bei der Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben bei Stan-

dardprodukten im Cloudbereich erreicht: Microsoft passt seine Vertragsbedingun-

gen für Bildungsinstitutionen an. 

 

privatim hat im letzten Jahr die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Cloud Compu-
ting im Schulbereich definiert (siehe Merkblatt „Cloud Computing im Schulbereich“ unter 
www.privatim.ch). Zahlreiche Schulen evaluieren Cloud Services, die als Standardproduk-
te angeboten werden. Aber nur in den wenigsten Fällen erfüllen diese die datenschutz-
rechtlichen Anforderungen.  

Microsoft konnte überzeugt werden, seine vertraglichen Bedingungen so anzupassen, 
dass im Schulbereich der Einsatz von Office 365 zulässig wird. Dafür wurde eine speziell 
für den Schweizer Bildungsbereich geltende Vertragsergänzung ausgearbeitet, die si-
cherstellt, dass eine datenschutzkonforme Nutzung gewährleistet ist.  

Insbesondere kann damit sichergestellt werden, dass Verantwortlichkeiten klar geregelt 
sind, der Ort der Datenbearbeitungen in Europa festgehalten ist, Kontrollmöglichkeiten 
bestehen, schweizerisches Recht anwendbar wird und auch der Gerichtsstand in der 
Schweiz liegt.  

privatim ist erfreut darüber, dass Microsoft der Notwendigkeit der Anpassung seiner ver-
traglichen Bestimmungen an die datenschutzrechtlichen Vorgaben in der Schweiz nach-
gekommen ist. Dies zeigt auch anderen Anbietern, dass die Respektierung von Daten-
schutzvorgaben auch bei Standardangeboten von Clouddiensten möglich ist. 

privatim empfiehlt den betroffenen Institutionen im Schulbereich, dass sie beim Einsatz 
von Office 365 diese Vertragsergänzung abschliessen und andere Standardprodukte nur 
einsetzen, wenn diese den Anforderungen des Datenschutzrechts genügen.   

http://www.privatim.ch/

